
Richtlinien für das Jugendtaxi Unterweitersdorf 
(lt. GR Beschluss vom 20.06.2002) 

 
1. Das Jugendtaxi ist für Jugendliche bzw. junge Erwachsene aus Unterweitersdorf 

gedacht. Die Altersgrenze der Benützer liegt bei 16 bis 22 Jahren. 
 

2. Zur Durchführung des Jugendtaxis bedient sich die Gemeinde des Unternehmens 
Firma Mietwagen Aistleitner Brigitte, 4210 Unterweitersdorf, Untere Dorfstraße 11. 
Die Kosten werden mit € 1,10 pro gefahrenen Kilometer festgesetzt. Die Abrechnung 
erfolgt monatlich. 

 
3. An jeder Fahrt müssen mindestens 5 Personen teilnehmen. Max. 8 Personen können 

das Jugendtaxi in Anspruch nehmen. 
 

4. Der Kostenbeitrag der Jugendlichen beträgt 50 % der Fahrtkosten. Die Bezahlung für 
Hin- und Rückfahrt erfolgt gleich bei der Hinfahrt. Wer zum vereinbarten 
Rückfahrtstermin nicht anwesend ist, hat keinen Anspruch auf Rückgabe der bereits 
bezahlten Fahrtkosten. 

 
5. Der Umkreis für die Reiseziele sind maximal 30 km (das heißt Hin- und Rückfahrt 

maximal 60 km – abgerechnet werden durch die Leerfahrten dann max. 120 km). 
 

6. Als Nutztage werden folgende Tage festgelegt: Freitage, Samstage, Tage vor 
Feiertagen. 

 
7. Die Anmeldung zur Inanspruchnahme des Jugendtaxis hat spätestens 1 Tag vorher zu 

erfolgen, wobei auch der Abholplatz fixiert wird. 
 

8. Der Abholplatz ist grundsätzlich auch der Rückbringplatz. Der Heimtransport in die 
Ortschaften muss mit dem Taxilenker abgesprochen werden und findet auch zum 
Jugendtaxitarif statt. 

 
9. Ein Jugendlicher der Gruppe unterschreibt die Bestätigung. 

 
10. Im Monat können rund 25  Jugendtaxifahrten getätigt werden. Ist das Fahrtenkontigent 

vor Monatsende erschöpft bzw. ist kein Geld mehr vorhanden, so finden in diesem 
Monat keine Jugendtaxifahrten mehr statt. Werden weniger Fahrten als 25 in einem 
Monat gemacht, so wird die Differenzzahl den Fahrten beim Folgemonat 
dazugerechnet. 

 
11. Wird am Monatsbeginn eine Jugendtaxifahrt angemeldet, die am Ende des Monats 

stattfindet, so findet diese statt, auch wenn das Fahrtenkontigent bzw. Geldkontigent 
eigentlich schon erschöpft ist. 

 
12. Ist am Monatsende die Anzahl der Fahrten schon sehr gering, so werden die letzten 

Fahrten nach Zeitpunkt der Anmeldung vergeben. Wer zuerst eine Fahrt mit dem 
Jugendtaxi anmeldet, der hat eher eine Chance noch mit dem Jugendtaxi fahren zu 
können. Der Zeitpunkt der Anmeldung für die Fahrt ist ausschlaggebend, und nicht 
der Zeitpunkt der Abfahrt. 

 
13. Jugendtaxifahrten frühest möglich anmelden (am besten tagsüber anmelden) 

 
14. Kontaktperson für Fragen:  Aistleitner Brigitte; Tel.: 0681/10719518 


